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435/J Anfrage 

der Abgeordneten F r ü h bau er, U 1 b r ich, W eis z und 
Genossen 

An den Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 

betreffend Rückerstattung seinerzeit zurückgezahlter Abfertigungsbeträge nach 

den Bestimmungen der 10 Novelle der Vordienstzeitenkundmachung 1958 des Bun~ 

desministeriums für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen vom 5G701967. 

Hit der 17. Geh,ütsgcsetz~Novelle, Art. 11, BGBLNr. 236/1967 so\'lie 

mit der Novelle zur Vordienstzeitenkundmachung 1958, Art. IV, BG13l.Nr. 39, 

bZVJG der Kundmachung des 13undesministeriums für Verkehr und verstaatlichte 

Unternehmungen ist jenen Bundes(Bahn)bediensteten, die auf Grund der bisher 

in Geltung gestanden(b Bestimmunr,-en des § 3 AbsG 1 litQ h der Vordienstzei

tenordnune 1957, BGBLNr. 228, des § 3 lit. g der Vordienstzeitenverordnung 

1957, BGEL Nro 73/1948, des § 3 Abs. 1 lit e h der Ver.tragsbediensteten

Vordienstzeitonverordnung 1959, BGBL Nr. 188, 'oder auf Grund des § 3 Abs. 1 

lit. g der Vertragsbediensteten·~Vordienstzeitenverordnung, BGBloNro 113/ 

1948, bzw. des § 2 Abs. 1 lit. h der Vordienstzeitenkundmachung 1958, BGBl. 

Nr. 39, oder auf Grund des § 2 Abs. 1 lito g der Vordienstzeitenkundmachung 

19 l08, BGBL Nr. 171t, eine Abfertigune zurückerstattet haben, der von ihnen 

zurückbezahl te Betrag wieder auszuzahlen, wenn sie dies bin zum 31 .. DeZel:1-

bel' 1967 beantragen. Während nach den zur Vordienstzeitenverordnung 1948 er~ 

gangenen Erliissen und nach den Beetimmungen der Vordienstzei tenkundmachung 

19lt8 die RUckerstattung des Abfertigungsbetrages nicht in gleicher Höhe er

folgte, wie :Jcinerzeit bezogen, sondern entsprechend zu veiorisieren \'Jar, 

und Z';iar enhieder durch vergleichsweise Heranziehung einer entsprechenden 

Dienstrechtsstellung bzw .. Gehaltsgruppe oder durch Iälorisierung, mit Auf~ 

rechnung eines 1009jigen Zuschlages zur damaligen Schillingwährung und einem 

fenten Zuschlag von S 62,50 und zu dem so ermi ttel ten Betrag eine., weiterer 

Zuschlag von 10 % zu berechnen "/ar, ist nunmehr die Rückzahlung des seiner

zeit eingezahlten Betrages ohne eine der Geldwertverminderung entsprechende 

Valorisieruns vorgesehen. 

Im Hinblick darauf, daß also seinerzeit wohl eine entsprechende Valo

risierung bei der Rückzahlung vorgeschrieben wurde t man heute aber bev!ußt 

von ei.ner Auf':;ertung abgeht und nur den effektiv einGezahlten Betrag rück~ 

erstattet, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundcs-

minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen die 
Anfraget 

Sind Sie bereit, in den Durchführungsbestimmungen zur Novelle der Vor~ 
dienstzeitenkundmachung vorzusorgen, daß eine entsprechende Aufwertung des 
Rückzahlungsbetrages vorgenommen wird? 
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